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Zweite Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung  
für den Bachelorstudiengang  

Betriebswirtschaftslehre und Unternehmensführung  
(englische Bezeichnung: Business Management) 

an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München 
 

vom 26.04.2017 
 
 

Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2, Art. 58 Abs. 1 und Art. 61 Abs. 2 und 3 des Bayerischen 
Hochschulgesetzes (BayHSchG) erlässt die Hochschule für angewandte Wissenschaften 
München folgende Satzung: 
 
 

§   1 
 

Die Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre 
und Unternehmensführung (englische Bezeichnung: Business Management) an der Hoch-
schule für angewandte Wissenschaften München vom 27.07.2015, zuletzt geändert durch 
Satzung vom 18.03.2016, wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 2 werden in Abs. 1 Satz 1 die Worte „mit einer abgeschlossenen, dem Studienziel 

dienenden Berufsausbildung oder einer mindestens 18-monatigen zusammenhängend 
abgeleisteten einschlägigen Berufstätigkeit,“ gestrichen, und in Abs. 2 folgender neuer 
Satz 2 eingefügt: „2Der berufsbegleitende Studiengang integriert dazu die berufliche Tä-
tigkeit in das Studium.“, die bisherigen Sätze 2 und 3 werden zu den Sätzen 3 und 4. 

 
2. In § 3 Nr. 2 wird das Komma durch einen Punkt ersetzt, und der nachfolgende Satzteil 

„sowie der Nachweis einer abgeschlossenen und in der Bundesrepublik Deutschland 
anerkannten Berufsausbildung (maßgeblich ist hierbei das vom Bundesinstitut für Be-
rufsbildung (BBiG) herausgegebene aktuelle Verzeichnis der bundes- bzw. landesrecht-
lich geregelten Ausbildungsberufe) oder einer mindestens 18-monatigen zusammen-
hängend abgeleisteten einschlägigen Berufstätigkeit.“ gestrichen. 

 
3. In § 4 werden in Abs. 1 Satz 1 das zweite Hilfsverb „werden“ durch „wird“, sowie in 

Abs. 3 das Wort „nur“ durch „sowohl“ ersetzt, und nach dem Wort „Wintersemester“ die 
Worte „als auch zum Sommersemester“ eingefügt. 

 
4. In § 7 Abs. 1 Satz 2 werden nach dem Wort „Bachelorstudienganges“ die Worte „Be-

triebswirtschaftslehre und“ eingefügt. 
 
5. In § 9 werden die Absatzgliederung und Abs. 2 gestrichen. 

 
6. In § 10 Abs. 1 werden in den Sätzen 1 und 2 die Worte „Unternehmensführung“ jeweils 

durch „Betriebswirtschaftslehre und Unternehmensführung“ ersetzt. 
 
7. In § 15 Satz 1 werden die Worte „Bachelorstudiengangs Unternehmensführung“ durch 

„Bachelorstudienganges Betriebswirtschaftslehre und Unternehmensführung“ ersetzt. 
 
 

§   2 
 

Diese Änderungssatzung tritt am 1. Oktober 2017 in Kraft. 


